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Würde trotz Einschränkungen
Sie mac/iea ßesuc/ie, eriedigen die Post, eeneaiien das Geid: Ja Sc/iaff-

daasea seizea sied freitaiiiige Pro-Se7iectute-Mitaröeiterinne7i uad

-Mitarbeiter ais ßeistdade beireuuagsbediirfiiger äiierer Measc/iea ein.

VON ESTHER KIPPE

Selbstverantwortlich
handeln, Leis-

tungsbeweise erbringen, alles im
Griff haben - wer das kann, der

darf sich des Ansehens und der Würde in
unserer leistungs- und erfolgsorientier-
ten Gesellschaft sicher sein. Was aber ge-

schieht, wenn der alt werdende Mensch

zunehmend geistig verwirrt ist, seine

Körperfunktionen nicht mehr unter Kon-

trolle hat und von der Hilfe anderer Men-
sehen abhängig wird? Sind keine An-

gehörigen da, die seine Interessen wahr-

nehmen, wird unter Umständen eine vor-
mundschaftliche Massnahme erwogen.

In der Stadt Schaffhausen werden -
wie in vielen anderen Städten und Dör-

fern - für diese älteren Menschen in der

Regel Beistandschaften angeordnet. «Die

Altersbeistandschaft, wie wir sie bei Pro

Senectute nennen, wird der viel ein-

schneidenderen Massnahme einer Vor-

mundschaft vorgezogen und ist dann

sinnvoll, wenn eine Person ihre Rechte

und Pflichten nicht mehr oder nur noch

teilweise wahrnehmen kann - und wenn
niemand in der Familie da ist, der sie ver-

treten könnte», erklärt Robert Kradolfer,
Sozialarbeiter und Verantwortlicher für
«Altersbeistandschaften» bei Pro Senec-

tute Schaffhausen.
Vor fünf Jahren hat Pro Senectute

Schaffhausen von der Stadt den Auftrag
erhalten, sämtliche Beistandschaften für
Menschen im Rentenalter zu überneh-

men. Für diese Aufgabe werden neben

dem Sozialdienst von Pro Senectute

wenn möglich Frauen und Männer ein-

gesetzt, die bereit sind, sich auf freiwil-
liger Basis um die administrativen und
finanziellen Angelegenheiten der ihnen

anvertrauten Menschen zu kümmern.
Am meisten Wert wird dabei auf die per-
sönlichen Kontakte gelegt.

Im Gegensatz zur Vormundschaft

spricht die Beistandschaft den Betroffe-

nen die Handlungs- und Entscheidungs-

fähigkeit nicht ab. Menschen, die ein Le-

ben lang selber für sich gesorgt haben,
soll eine Entmündigung im hohen Alter

erspart bleiben.

Würde trotz Hilflosigkeit
Vor einem grossen Kleiderschrank stehen

Frau X. und ihre Betreuerin. «Welchen

Mantel ziehen wir denn heute an?», fragt
Letztere. Die alte Frau will ein Klei-

dungsstück aus dem Schrank nehmen,
doch sofort greift die Betreuungsperson
dazwischen: «Ach nein, wir nehmen
doch lieber diesen hier...» Und schon

zwängt sie die Arme der Frau, die völlig
verstummt ist, in einen ganz anderen als

den gewählten Mantel. In diesem Stil

geht es weiter, bis die alte Frau ganz nach

dem Willen der Betreuerin gekleidet und

für den Spaziergang bereit ist.

Diese Szene stammt nicht aus dem

Alltag der Schaffhauser Altersbeistände.
Sie ist Teil eines Unterrichtsvideos.
Susanne Blum, Verantwortliche für die

Mitarbeiterschulung bei Pro Senectute

Kanton Schaffhausen, will damit den

Teilnehmenden einer Weiterbildungsver-
anstaltung für Altersbeistände zeigen,
wie leicht im Alltag die Autonomie und
die Würde eines auf Hilfe angewiesenen
Menschen verletzt werden können: mit
unbedachten Worten und Handlungen.

«Würde trotz Hilflosigkeit» heisst das

Thema, das die ausgebildete Gerontolo-

gin über den Weiterbildungsabend im
November 2002 stellte. «Wir alle sind ge-

prägt vom Leistungsdenken in unserer
Gesellschaft und setzen unbewusst Wür-
de mit Handlungs- und Kontrollfähigkeit
gleich», gibt sie zu bedenken. Vom ethi-
sehen Standpunkt aus gesehen jedoch
habe der Mensch an sich eine Würde

allein durch sein Dasein. Damit sind die

zwanzig Anwesenden einverstanden.
Doch beim Erfahrungsaustausch zeigt
sich, wie schwer es auch ihnen manchmal

fällt, im Umgang mit demenzkranken und

völlig abhängigen Menschen eigene Vor-

Stellungen zurückzunehmen und die rieh-

tigen Worte zu finden.
Was tun, wenn die betreute Person für

den Ausflug um jeden Preis ein ver-
kleckertes Kleid anziehen will? Oder

wenn sie nur daliegt und nicht mehr

spricht? Wie mit jemandem reden, der

nicht auf das eingehen kann, was ich ihm
sage? «Da wir nicht wissen, was die Be-

treuten verstehen, sollten wir so normal

Die eigenen
Erfahrungen
werden in der

Weiterbildung
für freiwillige
Altersbeistände
diskutiert und

hinterfragt.
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wie möglich mit ihnen umgehen. So, als

ob sie gesund wären und alles verstehen

würden», empfiehlt der pensionierte
Schulleiter für psychiatrische Pflege, Ru-

dolf Hahn. Seit 1999 ist er Beistand einer
demenzkranken Frau, die in einem Pfle-

geheim lebt. Er musste ihre Wohnung
auflösen, verwaltet ihr Vermögen und er-

ledigt alle anfallenden administrativen
Aufgaben für sie. Am Anfang sei es

schwierig gewesen, mit der Frau in Kon-
takt zu kommen, erinnert sich Rudolf

DIE BEISTANDSCHAFT

Susanne Blum
ist Verantwortliche
für Mitarbeiter-
Schulung bei Pro

Senectute Kanton
Schaffhausen.

Hahn, doch beim Räumen ihrer Wohnung
sei er auf alte Fotos gestossen; diese nahm

er beim nächsten Besuch mit ins Heim,
und da habe die Patientin angefangen,
von früher zu erzählen. Bald darauflud er
sie zu kleinen Ausfahrten mit dem Auto
ein, welche die Frau sehr genossen habe.

Später, nach einem Sturz mit Kno-
chenbrüchen, verlor die demenzkranke
Frau vorübergehend alle Lebensfreude.
Dann sass Rudolf Hahn manchmal ein-
fach an ihrem Bett und hielt ihre Hand.

Eine Beistandschaft ist eine gesetzliche Massnahme (gem. Art. 394 und 393 ZGB),
die durch die Vormundschaftsbehörde der Wohngemeinde beschlossen wird. Sie

kann selber, von Angehörigen oder allenfalls von Dritten beantragt werden. Pro

Senectute Kanton Schaffhausen spricht von einer Altersbeistandschaft, wenn die
Verbeiständeten im AHV-Alter sind.
Vom Gesetz her kann jede mündige Person Beistand sein. In der Praxis übernehmen
häufig Angehörige oder Personen aus dem Bekanntenkreis diese Aufgabe. Wenn nie-
mand im Familien- oder Bekanntenkreis gefunden wird, übernimmt eine von der
Vormundschaftsbehörde bestimmte Privatperson oder eine Amtsperson diese Ar-

beit. In Schaffhausen führt Pro Senectute im Auftrag der Stadt alle Altersbeistand-
schatten.
Weitere Auskünfte zu Fragen im Zusammenhang mit Beistandschaften für Perso-

nen im Rentenalter erhalten Sie bei Ihrer regionalen Pro-Senectute-Beratungsstelle.
Die Telefonnummern finden Sie vorne in der Zeitlupe eingeheftet.

Man müsse nicht immer etwas tun oder

sagen, ist er überzeugt. Auch eine «be-

gleitende Anwesenheit» sei für die Be-

freuten hilfreich.

Sinnstiftende Tätigkeit
Rund 35 Frauen und Männer, die meisten
davon selber im AHV-Alter, sind zurzeit
in Schaffhausen als freiwillige «Alters-
beistände» im Einsatz. Sie alle sind von
Pro Senectute Kanton Schaffhausen in
einem Einführungskurs auf ihre Aufgabe
vorbereitet worden. Was beinhaltet eine
Beistandschaft? Welche Rechte und
Pflichten haben Beistand und Klient?
Worin bestehen die Möglichkeiten und
Grenzen der Betreuung? Mit diesen Fra-

gen konnten sie sich intensiv auseinan-
der setzen und anschliessend in einem
persönlichen Gespräch mit Robert Kra-
dolfer entscheiden, ob sie eine Beistand-
schaft übernehmen wollen oder nicht.

Wer sich entschliesst, als Altersbei-
stand einen unterstützungsbedürftigen
Menschen zu begleiten, muss mit einem
wöchentlichen Zeitaufwand von etwa
drei Stunden rechnen. Pro Senectute
Schaffhausen erwartet, dass die freiwilli-
ge Mitarbeiterin die begleitete Person
mindestens zweimal monatlich besucht
oder telefonisch mit ihr Kontakt auf-
nimmt - neben der Unterstützung in ad-

ministrativen Belangen. Ausser der Spe-

senentschädigung erhalten die freiwilli-
gen Beiständinnen und Beistände für
ihren Einsatz kein materielles Entgelt.

Belohnt werde diese Tätigkeit aber in
anderer Form, meint Robert Kradolfer.
Sie stelle eine Herausforderung dar, die

von den Betreffenden als sinnstiftend er-
lebt werde. Und mit den freiwilligen Bei-
standschaften könne die Lebensqualität
von älteren Menschen auf zwei Ebenen

gesteigert werden. «Einerseits wird die

Betreuung von unterstiitzungsbedürfti-
gen Seniorinnen und Senioren verbes-

sert, da Freiwillige für die persönlichen
Kontakte viel mehr Zeit aufwenden kön-

nen als professionelle Sozialarbeiter; und
andererseits bieten wir für rüstige Rent-

nerinnen und Rentner sinnvolle, befrie-

digende und gesund erhaltende Aufga-
ben an», so Robert Kradolfers Fazit nach

fünfjähriger Erfahrung.

Die Berichterstattung über die Pro-Senectute-

Dienstleistungen wird unterstützt durch die

SH Vital Energie AG. Besten Dank.
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